
Der Präsumptivvater besitzt in sei
ner Blutformel sowohl M als auch S 
und kann daher vorerst nicht ausge
schlossen werden. Läßt sich aber et
wa durch Untersuchung seiner Eltern 
feststellen, daß der eine Elternteil 
NS, der andere Ms besitzt, so muß 
der Genotyp des Präsumptiwaters 
lauten: MsNS. Damit aber scheidet er 
als Erzeuger des Kindes, zu dessen 
Genotyp er ja MS beitragen muß, aus.

Bei der Klärung der Rh-Genotypen 
ist die Alternative zu der aufzuklä
renden Blutformel: C+c+D+E+e-j-, 
die meist die WIENERsche Kurzbe
zeichnung Rj R2 erhält, in der Praxis 
entweder:
tatsächlich das häufige:

RjR2 (CDe/cDE) 
oder das seltene:

R»r (CDE/cde),

nicht aber Rr, das ja einem anderen 
Reaktionstyp, nämlich C—c+D+E-j- 
e+ entspricht.
Diese Ergänzungund Richtigstellung 
scheint uns erforderlich zu sein, da
mit keine Mißverständnisse ent
stehen.

Prof. Dr. med. OTTO PROKOP,
Direktor des Instituts für gerichtliche 
Medizin der Humboldt-Universität Berlin
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Die Teilnahme der Gewerkschaften am arbeitsrecht
lichen Verfahren ist eine spezifische Form der Mitwir
kung gesellschaftlicher Kräfte. Eine hohe gesellschaft
liche Wirksamkeit der Arbeitsrechtsprechung im Sinne 
des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates schließt not
wendig die immer bessere Mitwirkung der Gewerk
schaften im arbeitsrechtlichen Verfahren bei den Kreis- 
und Bezirksgerichten (Kammern und Senaten für Ar
beitsrechtssachen) ein. Dabei kommt es besonders darauf 
an, in zunehmendem Maße die Kraft der Gewerkschaf
ten als der umfassenden Klassenorganisation der Arbei
terklasse entsprechend den wachsenden gesellschaft
lichen Möglichkeiten für die allseitige Aufdeckung und 
Beseitigung der Ursachen von Verletzungen des sozia
listischen Arbeitsrechts zu nutzen.
Obwohl einige Kreis- und Bezirksgerichte in den ver
gangenen Jahren bei der gewerkschaftlichen Mitwirkung 
im arbeitsrechtlichen Verfahren beachtliche Ergebnisse 
erzielten, werden noch nicht alle Möglichkeiten genutzt. 
Im Jahre 1964 wirkten z. B. im Bezirk Neubrandenburg 
in 37,5 % aller erstinstanzlichen Verfahren die Gewerk
schaften in der neuen Form nach § 153 GBA und § 3 
Abs. 3 AGO mit. Demgegenüber wirkten im Bezirk 
Dresden die Gewerkschaften nur in 2,6 % aller erst
instanzlichen Verfahren gemäß § 3 Abs. 3 AGO mit. In 
33,6 % aller erstinstanzlichen Verfahren übernahmen im 
Bezirk Gera die Gewerkschaften die Prozeß Vertretung 
gemäß § 17 Abs. 1 AGO. Im Bezirk Leipzig ist dagegen 
mit 6,9 % Prozeßvertretungen der niedrigste Stand dieser 
Art der gewerkschaftlichen Mitwirkung zu verzeichnen. 
Audi innerhalb der Bezirke bestehen hinsichtlich der 
gewerkschaftlichen Mitwirkung bei den Kreisgerichten 
(Kammern für Arbeitsrechtssachen) oft erhebliche Un
terschiede.
Nachdem die Bezirksgerichte eigene Einschätzungen vor
genommen haben und die Untersuchungsergebnisse des 
Obersten Gerichts aus den Bezirken Karl-Marx-Stadt, 
Dresden und Gera verallgemeinert wurden, kommt es 
auf eine schnelle Übertragung der fortgeschrittensten 
Erfahrungen bei der Mitwirkung der Gewerkschaften 
im arbeitsrechtlichen Verfahren auf alle Kammern und 
Senate für Arbeitsrechtssachen an.
Die Direktoren der Kreis- und die Präsidien der Be
zirksgerichte müssen diese Fragen in ihre Leitungstätig
keit einbeziehen und die Vorsitzenden der Kammern 
und Senate für Arbeitsrechtssachen auf eine qualitative 
und quantitative Verbesserung der Prozeßvertretung 
und Mitwirkung der Gewerkschaften im arbeitsrecht
lichen Verfahren orientieren.

1. Gute Ergebnisse der gewerkschaftlichen Mitwirkung 
im arbeitsrechtlichen Verfahren wurden vor allem dort 
erzielt, wo die Gerichte gemäß § 3 Abs. 2 AGO vor den 
zuständigen Vorständen des FDGB über die Tätigkeit 
der Kammer bzw. des Senats für Arbeitsrechtssachen, 
über die Anwendung des sozialistischen Arbeitsrechts in 
den Betrieben und über die Mitwirkung der Gewerk
schaften im arbeitsrechtlichen Verfahren berichteten. 
Während die Direktoren der Gerichte in größeren Zeit
abständen (etwa jährlich) vor den Vorständen berichte
ten, unterrichteten die Kammer- und Senatsvorsitzenden 
die Rechtskommission des jeweiligen Vorstandes zwi
schenzeitlich über den Stand der Arbeit und dabei auf
getretene Probleme. Die Vorstände waren dadurch in 
der Lage, Maßnahmen für die Verbesserung der gewerk
schaftlichen Mitwirkung zielgerichtet festzulegen.
Die Vorbereitung der Berichterstattung- vor dem Vor
stand sollte zur kollektiven Einschätzung des Standes 
der Arbeit der Kammer bzw. des Senats und der gesell
schaftlichen Wirksamkeit der Arbeitsrechtsprechung ge
nutzt werden.
Eine wesentliche Grundlage für die Berichterstattung 
vor den Vorständen des FDGB bzw. für die Unterrich
tung der Rechtskommissionen ist die einheitliche Er
fassung und gründliche Einschätzung der Qualität der 
gewerkschaftlichen Mitwirkung und Prozeßvertretung. 
Die Vorsitzenden der Kammern und Senate für Arbeits
rechtssachen haben darüber Aufzeichnungen anzuferti
gen und mit den jeweils beteiligten Schöffen abzu
stimmen.
2. Die gewerkschaftliche Mitwirkung und die Über
nahme von Prozeßvertretungen werden durch Informa
tionen über eingereichte Klagen (Einsprüche) und Ein
sprüche (Berufungen) sowie Kassationen an die jewei
ligen Vorstände des FDGB gefördert. Die Kreisgerichte 
(Kammern für Arbeitsrechtssachen) werden verpflich
tet, dem Kreisvorstand des FDGB von jeder eingereich
ten Klage (Einspruch) sofort Kenntnis zu geben. Die 
Bezirksgerichte (Senate für Arbeitsrechtssachen) werden 
verpflichtet, den jeweiligen Bezirksvorstand des FDGB 
von jedem eingereichten Einspruch (Berufung) bzw. von 
jedem arbeitsrechtlichen Verfahren sofort in Kenntnis 
zu setzen, das gemäß § 28 GVG vor dem Bezirksgericht 
als Gericht erster Instanz zur Verhandlung gelangt. 
Den Präsidien der Bezirksgerichte wird empfohlen, 
dem Bezirksvorstand des FDGB Kenntnis von anhängi
gen arbeitsrechtlichen Kassationsverfahren zu geben.
Die Mitteilung soll neben den Angaben über die Par
teien bzw. Beteiligten Aufschluß über den Streitgegen-


